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Honig-Obleute der KIV 
nachrichtlich Vorsitzende der KIV, 

Wissenschaftliche Beirätin Frau Dr. Harz und erw. Vorstand LV 

 

Einladung zur Sitzung des Fachausschusses Honig 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir laden Sie recht herzlich ein zur Sitzung des ständigen Fachausschusses Honig unseres 

Landesverbandes am: 

 

07. Februar 2026 ab 9:30 Uhr 

Haus Düsse , 59505 Bad Sassendorf 

 

Tagesordnung: 

 

1. Begrüßung der Anwesenden und Feststellung der Beschlussfähigkeit 

2. Wahl einer Protokollführerin bzw. eines Protokollführers 

3. Protokoll der letzten Fachausschusssitzung am 01.März 2025 

4. Rückblick 2025 (Honigbewertung, Honigmarkt, HSV-Ausbildung) 

5. Apimondia in Kopenhagen (Einblicke, kurzer Bericht) 

6. Haushalt 2026/2027 

7. Vorschläge Empfehlungen, Anträge an die Gremien des Landesverbandes 

8. Planungen 2026 

9. Verschiedenes 
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Falls Sie nicht persönlich teilnehmen können, so melden sie bitte Ihre Vertreter aus Ihrem 

Kreisimkerverein gemäß der Satzung des Fachausschusses. 

Kreisimkervereine ohne eine Obfrau bzw. Obmann für Honig entsenden bitte ein Vorstandsmitglied 

zur Fachausschusssitzung. 

 

Gerne können interessierte Personen an der Sitzung teilnehmen, sie haben jedoch kein Stimmrecht. 

 

Melden Sie Ihre Teilnahme bitte über folgenden Link bis zum 16. Januar 2026     
an: 

Anmeldung: Fachausschuss Honig – Formular 
ausfüllen 

 

Vor Ort wird es ein Mittagessen geben. Die Kosten betragen 11€ und müssen vorab überwiesen 

werden. 

Bitte zahlen Sie die 11,00 € mit folgendem Verwendungszweck:  

Vorname & Name, Fachausschuss Honig 

bis zum 16. Januar 2026 auf folgendes Konto:  

Sparkasse Hamm IBAN: DE30 4105 0095 0000 0384 30   

Essensgebühren können wir Ihnen bei Erkrankung/Fehlen Ihrerseits leider nicht zurückerstatten.  

Das Mitbringen und der Verzehr von eigenem Essen und Trinken ist nicht erlaubt. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen eure Obfrauen für Honig 

 

Tanja Borgert   Elke Smit 

https://forms.office.com/e/CMreKA9a7F
https://forms.office.com/e/CMreKA9a7F

